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Nach einem – gemessen an Umfang und Bedeutung des 
Rechtsaktes – kurzen Legislativverfahren von knapp 
zwei Jahren wurde der finale Text der Verordnung (EU) 
2022/2065 über einen Binnenmarkt für digitale  Dienste 
und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG, das so
genannte Gesetz über digitale Dienste oder besser be
kannt als der DSA – Digital Services Act, am 27. Oktober 
2022 im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Mit Veröffent
lichung und Inkrafttreten nach weiteren 20 Tagen ist 
der DSA in der Realität angekommen, auch wenn es bis 
zu seiner vollständigen Anwendung noch eine Weile hin 
ist. Mit ihm kommt eine neue digitale Grundordnung mit 
bedeutsamen Regeln für die sogenannten Vermittlungs
dienste, die aus Perspektive des audiovisuellen Sektors, 
ob durch den Blickwinkel von Anbietern oder Zuschau
ern, von besonderer Relevanz sind, weil es um die Ver
breitung von Inhalten in der Onlineumgebung geht.

Die Pflichtenkataloge

Die entscheidende Änderung, die den DSA zum vorerst 
wichtigsten Baustein einer digitalen Grundordnung 
macht, ist die Einführung von Sorgfaltspflichten, die die 
Anbieter von Vermittlungsdiensten unabhängig von der 
grundsätzlichen Haftungsprivilegierung und zusätzlich 
zur Frage der national zu regelnden Haftung zu beachten 
haben. Der DSA verfolgt dabei einen abgestuften Verant
wortungs und Verpflichtungsansatz, der sich nach Art 
und Bedeutung des Vermittlungsdienstes richtet.

Der Digital Services Act (DSA) ist da.

Und  
nun?
 

Zum aktuellen Stand  
aus der Perspektive des  
Mediensektors
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Auf der ersten Ebene gibt es Grundregeln, die von 
allen Vermittlungsdiensten (Access, Caching und Hos
tingDiensten) eingehalten werden müssen, die ihre An
gebote in der EU verbreiten. Dazu gehören die Pflicht 
zur Einrichtung von Kontaktstellen für Nutzer und Be
hörden sowie Transparenzpflichten zum Umgang mit 
illegalen Inhalten sowohl in Form von jährlichen Trans
parenzberichtspflichten, wie man sie in Deutschland aus 
dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) kennt, als 
auch innerhalb von Allgemeinen Geschäftsbedingun
gen, für die besondere Anforderungen gelten (wie die 
Verständlichkeit auch für Minderjährige, wenn sich 
Dienste an diese Altersgruppe richten).

Auf der nächsten Ebene müssen über diese Regeln 
hinaus HostingDienste (solche, die von einem Nutzer 
bereitgestellte Informationen in dessen Auftrag spei
chern) weiter gehende Anforderungen erfüllen. So müs
sen sie etwa ein Verfahren bereitstellen, über das Nutzer 
illegale Inhalte melden können und mit dem den Mel
dungen abgeholfen wird. Sie müssen ihre Entscheidung 
über die Art der Abhilfe begründen und zudem straf
rechtsrelevante Inhalte direkt den zuständigen nationa
len Behörden zur Kenntnis bringen.

Einer weiteren Ebene zusätzlicher Anforderungen 
müssen OnlinePlattformen (solche HostingDienste, die 
nicht nur die von einem Nutzer bereitgestellten Infor
mationen in dessen Auftrag speichern, sondern diese 
auch veröffentlichen und verbreiten, wie z. B. soziale 
Netzwerke oder VideoSharingPlattformen) entspre
chen: Einrichtung interner Beschwerdemanagement
systeme und außergerichtlicher Streitbeilegung, Zusam
menarbeit mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern, 
deren Meldungen über rechtswidrige Inhalte bei der 
Abhilfe priorisiert zu behandeln sind, Ergreifen von 
Maßnahmen zum Schutz vor missbräuchlicher Verwen
dung von Meldesystemen, Gewährleistung von Trans
parenz von Onlinewerbung und Empfehlungssystemen, 
Verzicht auf den Einsatz sogenannter „Dark Patterns“ 
und gesteigerte Transparenzberichtspflichten (die In
formationen müssen genauer sein und in geringeren 
Zeitabständen vorgelegt werden). Im späten Legislativ
prozess bei den Kompromissverhandlungen zwischen 
Rat und Parlament ist eine gesonderte und bemerkens
werte Bestimmung zum Onlineschutz Minderjähriger 
hinzugekommen: OnlinePlattformen, die für Minder
jährige zugänglich sind, müssen geeignete und verhält
nismäßige Maßnahmen ergreifen, um für ein hohes Maß 
an Privatsphäre, Sicherheit und Schutz von Minder
jährigen innerhalb ihres Dienstes zu sorgen. Haben sie 
hinreichende Gewissheit, dass ein konkreter Nutzer 
minderjährig ist, dürfen sie diesem gegenüber kein Wer
beprofiling betreiben. Für Fernabsatzplattformen wie 
insbesondere Onlinemarktplätze gibt es wiederum Son
derpflichten in einem gesonderten Abschnitt, die ver
braucherschutzrechtliche Aspekte aufgreifen.

Auf der vierten und letzten Ebene kommen die um
fassendsten Sorgfaltspflichten zum Einsatz: Diese gelten 
„nur“ – aber eben gerade – für sehr große OnlinePlatt
formen (die „VLOPs“ nach dem englischen Begriff der 
„very large online platforms“) und teilweise für sehr 
 große OnlineSuchmaschinen (die „VLOSEs“ nach  
dem englischen Begriff der „very large online search 
 engines“). Das sind solche Akteure, die eine Reichweite 
von 45 Mio. „aktiven Nutzern“ in der EU haben. Ansatz
punkt war dabei die Richtgröße von 10 % der aktuellen 
EUBevölkerung. Solche Anbieter sind aufgrund der 
mitzuteilenden Nutzerzahlen von der Kommission in 
einem förm lichen Verfahren als VLOPs und VLOSEs zu 
benennen, damit dann die Regeln auf sie Anwendung 
finden. Sie haben Risikobewertungs und Risiko min de
rungs  pflichten, was „systemische Risiken“ bei ihren An
ge  bo ten betrifft, also etwa illegale Inhalte, Grundrechts
gefährdungen oder die Entwicklung von Minderjährigen 
beeinträchtigende Inhalte. Sie unterliegen einem Krisen
reaktionsmechanismus bei schwerwiegenden Bedro
hungen, müssen Zugang und Kontrolle über Daten unter 
bestimmten Bedingungen Dritten einräumen, unterlie
gen nochmals strengeren Pflichten im Zusammenhang 
mit Werbung und Empfehlungssystemen  sowie Trans
parenzberichtspflichten im Vergleich zu „kleineren“ An
bietern, und sie müssen sich schließlich an den Kosten 
für die Aufsicht über die Kategorie der sehr großen An
bieter durch eine an die Kommission zu entrichtende 
Aufsichtsgebühr beteiligen.

Die Durchsetzung der neuen Regeln

Der DSA stellt aber nicht nur die genannten Pflichten 
im materiellen Regelungsteil auf, sondern schafft auch 
institutionelle Strukturen, die gewährleisten sollen, dass 
die Regeln auch eingehalten werden und ihre Kontrolle 
sichergestellt ist. Zu diesem Zweck sollen die Mitglied
staaten einer oder mehreren Behörden die Zuständigkeit 
für die Überwachung zuteilen und diesen ausreichende 
Überwachungs und Rechtsdurchsetzungsbefugnisse 
einräumen. Eine dieser – existierenden oder neu zu 
schaffenden – Behörden muss als Koordinator für digi
tale Dienste (KDD oder nach der englischen Sprachfas
sung Digital Services Coordinator [DSC]) benannt wer
den, der eine entscheidende Rolle bei der Koordinierung 
der Aufsicht sowohl auf nationaler Ebene (wenn es meh
rere zuständige Behörden gibt) als auch auf EUEbene 
(im Europäischen Gremium für digitale Dienste und in 
der Kooperation mit Koordinatoren aus anderen Mit
gliedstaaten sowie der Kommission) einnehmen wird. 
Die Überwachung und Rechtsdurchsetzung des DSA 
erfolgt maßgeblich durch diese nationale(n) Behörde(n) 
– und zwar aufgrund der Zuständigkeitsverteilung durch 
die Behörde des Mitgliedstaates, in dem der zu beauf
sichtigende Anbieter seine Hauptniederlassung hat 
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oder – im Falle von NichtEUAnbietern – in dem er ei
nen gesetzlichen Vertreter benannt hat. Für nicht EU
ausländische Angebote, die keinen gesetzlichen Vertre
ter in der EU haben, sind alle Mitgliedstaaten zuständig. 
Diese Zuständigkeitsverteilung zwischen den Mitglied
staaten gilt jedoch nicht für VLOPs und VLOSEs: Für 
deren Beaufsichtigung ist ausschließlich die Kommissi
on zuständig, soweit es um die Pflichten geht, die nur 
VLOPs und VLOSEs treffen (also auf der eben darge
stellten „vierten Ebene“). Was die übrigen Pflichten
kataloge betrifft (auf den „Ebenen 1–3“), teilen sich Kom
mission und Mitgliedstaaten die Zuständigkeit, wobei 
die Kommission auch hierfür die Aufsichtsaktivität je
derzeit an sich ziehen kann.

Der Pflichtenkatalog aus Perspektive 
von Medien anbietern

Medienanbieter selbst sind regelmäßig nicht die Adres
saten der Pflichten aus dem DSA, geht es doch bei ihren 
Angeboten gerade darum, dass sie eigene Inhalte ver
breiten, für die sie ohnehin verantwortlich sind, und 
nicht Nutzerinhalte für diese speichern oder öffentlich 
zugänglich machen. Sie sind Medienschaffende und kei
ne Vermittlungsdienste (etwas anderes kann sich erge
ben für entsprechend ausgerichtete Onlineangebote, die 
verschiedene CommunityFunktionen oder Kommen
tarbereiche nicht lediglich als Nebenfunktion mit dem 
Inhalteangebot verbinden, vgl. dazu Erwägungsgrund 
13). Allerdings sind die Regeln von grundsätzlicher 
Bedeu tung für die Medienanbieter, da diese mit den 
Vermittlungsdiensten im Wettbewerb um das gleiche 
Pu bli kum und die gleichen Werbetreibenden stehen. Sie 
haben also ein Interesse daran, dass sich auch Vermittler 
von (eben auch) Informationen an bestimmte Regeln 
halten müssen, die zumindest im Ansatz denen ver
gleichbar sind, die nach dem nationalen Medienrecht 
auf sie anwendbar sind, ob in Umsetzung der AVMD 
Richtlinie oder nicht. Das betrifft etwa Kennzeichnungs
pflichten für Werbung oder den Schutz Minderjähriger. 
Sie haben vor allem ein Interesse daran, dass diese Re
geln auch entsprechend durchgesetzt werden.

Noch wichtiger aber ist der Aspekt, dass Inhalte von 
Medienanbietern über solche Vermittlungsdienste ver
breitet werden – ob von den Medienanbietern selbst 
veranlasst oder durch andere Nutzer der Dienste. Auf
grund der zentralen Rolle der Vermittlungsdienste zwi
schen den Produzenten des Medieninhalts und den 
Empfängern ist eine stärkere Einhegung der Dienste in 
ein Regelungsgeflecht aus Sicht der Medienanbieter 
elementar. Einerseits geht es darum, dass die illegale 
Verbreitung ihrer Inhalte verhindert wird, etwa wenn 
dies urheberrechtswidrig erfolgt. In Ergänzung des Re
gelungsrahmens durch die – ebenfalls noch neue – Richt
linie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, 

die für eine bestimmte Kategorie von Anbietern be
stimmte Pflichten und Verantwortlichkeiten in diesem 
Zusammenhang 2019 eingeführt hat, setzt der DSA mit 
Melde und Abhilfemechanismen für „illegale Inhalte“ 
(in der finalen Terminologie des DSA: rechtswidrige In
halte) an, die auch von Medienanbietern in Anspruch 
genommen werden können. Rechtswidrig in diesem 
Sinne kann auch ein urheberrechtswidriger oder ein 
Datenschutzrechte verletzender Inhalt sein. Um das 
Meldeverfahren praktisch handhabbarer zu machen, 
gibt es eine ergänzende Regelung zu vertrauenswürdi
gen Hinweisgebern, deren Meldungen von den Vermitt
lungsdiensten vorrangig und unverzüglich behandelt 
werden sollen. Solche „trusted flaggers“ sind Stellen, die 
eine besondere Sachkenntnis und Kompetenz in Bezug 
auf die Erkennung, Feststellung und Meldung rechts
widriger Inhalte aufweisen und unabhängig von Anbie
tern von OnlinePlattformen sind. Sie erhalten auf einen 
entsprechenden Antrag und eine Prüfung hin von den 
Koordinatoren für digitale Dienste einen solchen Status 
zuerkannt. Während von Mediendiensteanbietern im 
Legislativverfahren die Befürchtung geäußert wurde, 
dass dadurch bestehende Mechanismen und Vereinba
rungen mit den Plattformanbietern etwa im urheber
rechtlichen Bereich verdrängt werden könnten (vgl. 
dazu Cole, Overview of the impact of the proposed EU 
Digital Services Act Package on broadcasting in  Europe), 
lässt sich von dem Hinweisgebermechanismus nach An
passung des vorgeschlagenen Wortlautes in der finalen 
Fassung auch anbieterseitig unter dem DSA bei Schaf
fung entsprechender Strukturen profitieren. Anderer
seits kann es den Medienanbietern im Hinblick auf den 
Umgang mit vermeintlich rechtswidrigen Inhalten in 
umgekehrter Richtung darum gehen, dass ihre über die 
Vermittlungsdienste verbreiteten Inhalte nicht unge
rechtfertigt von den Anbietern beeinträchtigt, also etwa 
gesperrt oder gelöscht werden. Hier wiederum setzen 
die Regelungen zur Transparenz der Inhaltemoderation 
an, wozu Regelungen in Allgemeinen Geschäftsbedin
gungen – Grundrechte wie das „Recht auf freie Mei
nungsäußerung, die Freiheit und de[r] Pluralismus der 
Medien“ sind dabei ausdrücklich zu wahren –, Transpa
renzberichtspflichten und Begründungspflichten gehö
ren. Dass diese Sicherungen als unzureichend gewertet 
werden, ist auch daran erkennbar, dass die – manchmal 
in anderer Bedeutung als im nationalen (Datenschutz)
Recht als „Medienprivileg“ bezeichnete – Verfahrens
garantie beim Umgang mit Medieninhalten im jüngst 
vorgelegten Vorschlag für ein Europäisches Medien
freiheitsgesetz (European Media Freedom Act [EMFA]) 
wieder aufgetaucht ist.
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Zeitliche Aspekte: 
schon da, aber noch nicht ganz

Dass der DSA nun „da“ ist, ist allerdings nur halb zutref
fend. Das gilt zunächst in zeitlicher Hinsicht. Zwar ist er 
am 16. November 2022 in Kraft getreten, aber seine Re
gelungen finden noch nicht in der Gänze Anwendung. 
Bislang, seit dem Tag des Inkrafttretens, gelten lediglich 
diejenigen Pflichten, die vorwiegend im Kontext der 
Regeln für VLOPs und VLOSEs stehen: OnlinePlatt
formen und OnlineSuchmaschinen mussten bis zum 
17. Februar 2023 ihre aktiven Nutzerzahlen veröffentli
chen, um ermitteln zu können, wer in die Kategorie der 
sehr großen Anbieter fällt. Viele Anbieter sind dem 
nachgekommen, viele aber auch nicht. Das lässt aber 
bereits einen ersten Blick darauf zu, wer nach eigenen 
Angaben die VLOP und VLOSESchwellenwerte er
reicht: Google (Search) und Bing, Facebook, YouTube, 
Instagram, Amazon, Twitter, Pinterest, Snapchat, Boo
king, AliExpress, LinkedIn, TikTok, Wikipedia, Google 
Shopping und Google Maps sowie die AppStores von 
Google und Apple (vgl. Husovec, The DSA’s Scope 
 Briefly Explained). Da auch die Regeln zum Benen
nungsverfahren bereits seit November gelten, wird die 
Kommission wohl alsbald auf dieser Basis eine formale 
Benennung vornehmen. Vier Monate danach müssen 
die VLOPs und VLOSEs die Regeln des DSA vor allen 
anderen Anbietern bereits einhalten. Auch Durchset
zungsbefugnisse der Kommission gelten bereits jetzt. Im 
Übrigen finden die Regeln erst ab dem 17. Februar 2024 
Anwendung, um den Anbietern eine Übergangszeit zu 
gewähren, in der sie ihre Rechtskonformität vorbereiten 
können (und müssen).

„What next?“

Es ist noch viel zu tun und zu klären. Für  Medienanbieter 
sowie deren Rezipienten hängt insbesondere viel davon 
ab, wie die Bestellung der Koordinatoren für digitale 
Dienste – auch im Blick auf deren Rolle für die vertrau
enswürdigen Hinweisgeber – erfolgt. Auch ist es wichtig, 
dass sie sich über ihre Regulierungseinrichtungen – in 
Deutschland die Landesmedienanstalten –  Gehör in der 
Koordinierung sowohl auf nationaler als auch auf euro
päischer Ebene verschaffen können. Es gilt, bestehende 
und funktionierende medienrechtliche Strukturen nicht 
mit der Horizontalwirkung des DSA zu beschädigen.

Nicht zu vergessen ist dabei, dass der DSA auch noch 
einen „Sister Act“, den Digital Markets Act (DMA; 
 Gesetz über digitale Märkte, GDM) hat, der ebenfalls in 
der Festschreibung von Ge und Verboten für die soge
nannten „Gatekeeper“ und deren zentralen Plattform
dienste für die Medienanbieter potenziell erhebliche 
Wirkung entfalten kann. Ob diese beiden zusammen 
eine klingende Gesamtmelodie vortragen, wird sich in 

Zukunft zeigen müssen. Und schon wird die Notwendig
keit einer weiteren Komposition von der Kommission 
gesehen, nicht zuletzt um offengebliebene Fragen der 
Auswirkung der Plattformregulierung auf den Medien
sektor (besser) zu beantworten: der bereits genannte 
EMFA, der 2023 die gesetzgeberische Aktivität auf 
Unions ebene bestimmt. Dieser ist jedoch ein neues 
Werk und steht im Gegensatz zum DSA noch am Anfang 
des Entstehungsprozesses, sodass darüber und über 
seine möglichen Dissonanzen, etwa über die Frage der 
Zuständigkeit zwischen Mitgliedstaaten und EU (Ory, 
ZRP 2023, 23), erst in Zukunft zu berichten ist (für eine 
erste Bewertung Cole/Etteldorf, Future Regulation of 
Cross Border Audiovisual Content Dissemination).
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